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Berlin, 13. Oktober 2015 
 
ECI Öl und Gas: Aktien-„Fata Morgana“ 
und ruppiger Ton gegen die Anleger 
 
Sehr geehrte Frau Kondert, 
sehr geehrter Herr Lippert,  
 
die Pressemitteilungen der ECI vom 30.09. und 12.10.2015 klin-
gen auf den ersten Blick sehr positiv: Etliche Öl- und Gasfonds 
werden „vorzeitig und mit maximalem Gewinnanteil aufgelöst“, 
und auch die Anleger der Namensschuldverschreibungen sollen 
das gesamte investierte Kapital zurückerhalten, „einschließlich 
des maximalen Zinses bis zum Laufzeitende“. Großartig, oder?    
 

Der Haken bei der Sache: Gezahlt wird nicht in bar. Nein, die An-

leger sollen vielmehr „an Erfüllungs Statt Aktien der Deutschen 

Oel & Gas S.A.“ erhalten. Also kein Pfennig Geld, sondern nur 

Aktien. Aber Aktien von welchem Unternehmen? Die „Deutsche 

Oel & Gas S.A.“ mit Sitz in Luxemburg existiert erst seit dem Jah-

re 2013. Am 12.01.2015 hat sie eine ominöse Kapitalerhöhung 

um 475 Mio. EURO durchgeführt. Und zwar auch nicht im Wege 

einer Barzahlung, die das Stammkapital erhöht hätte – sondern 

im Wege der Einbringung von 500.000 Aktien der Deutschen Oel 

& Gas AG. Also Papier gegen Papier - das nun an die ECI-

Anleger weitergereicht wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt?  
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Nun, nach den Aussagen der ECI haben die Anleger diesem Tausch ihrer Rechte in Aktien 

ja selber zugestimmt. Oder doch nicht? Ein kleiner Tatsachenbericht:  

 

Am Donnerstag, den 8. Oktober 2015, habe ich versucht, die Gläubigerversammlungen der 

sog. US Öl und Gas Namensschuldverschreibungen 1, 2 und 5 der Energy Capital Invest 

Verwaltungsgesellschaft mbH zu besuchen. Die Versammlungen fanden in Uhingen statt, 

einem kleinen Ort ca. 50 Km westlich von Stuttgart. Das sollte wohl ein größeres Anlegerin-

teresse verhindern. Aber anscheinend war es immer noch zu viel Aufmerksamkeit, die der 

Versammlung zuteil wurde. Ich selbst wurde nämlich, obwohl ich mehrere Mitglieder des 

Aktionsbundes Aktiver Anlegerschutz e.V. in Vollmacht vertrat, unter fadenscheinigen Aus-

flüchten nicht in den Saal gelassen. Angeblich hätte ich die falschen Vollmachten gehabt. 

Die Geschäftsleitung und die Anwälte waren nicht zu sprechen. Ich selbst wurde durch Mit-

arbeiter der Security – „wir tun nur, was man uns sagt“ - hinauskomplimentiert.  

 

Sehr geehrte Frau Kondert, sehr geehrter Herr Lippert, ich besuche seit 15 Jahren Ver-

sammlungen auf dem grauen Kapitalmarkt. Nach diesem Erlebnis bin ich in größter Sorge. 

Die Anleihegläubiger sollten durch die geplanten Beschlüsse enteignet und mit Aktien abge-

funden werden, deren Wert mehr als zweifelhaft ist (und wurden es auch, wie wir heute wis-

sen – mit Hilfe der Stimmen der Treuhänderin). Wenn man dann noch erleben muss, dass 

die Vertreter der Betroffenen von der Versammlung ausgeschlossen und um ihr Rede- und 

Stimmrecht gebracht werden, ist das ein Alarmsignal ersten Ranges. Auf diesem Niveau 

kämpfen auch auf dem grauen Kapitalmarkt nur ganz wenige Schattengestalten. Nicht mal 

ein überführter Straftäter wie Prof. Schulte von Wölbern hat Anlegeranwälte und Anleger-

schutzvereine von den Versammlungen der Wölbern-Fonds ausgeschlossen - und der hat 

immerhin 8,5 Jahre Haftstrafe bekommen.  

 

Zu den Beschlüssen, die mit den Stimmen der Treuhand gefasst wurden, gibt es ein Schrei-

ben der ECI. Dieses Schreiben ist leider auch sehr beunruhigend. Es wird dort begründet, 

weshalb die Anleihen gegen Aktien getauscht werden mussten. Ein wesentliches Element 

der Begründung ist: 

 

„Das Jahr 2015 stellte für die ECI ein sehr schwieriges Jahr dar. Mit bislang 18,5 Mio. Euro 

blieb das Platzierungsergebnis rund 75 % unter dem Vorjahreswert….“ 
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Es stellt sich die Frage, weshalb die Platzierungsleistung der ECI eine Rolle bei der Verwal-

tung der Bestandsinvestments spielen kann. Schließlich sollten die Namensschuldverschrei-

bungen durch Erträge u.a. der Deutsche Öl & Gas AG bedient werden. Ich vermute, dass der 

Erklärungsversuch der ECI in Wahrheit das unfreiwillige Eingeständnis eines Schneeballsys-

tems ist. 

 

Ich meine, dass es Zeit ist, die Zügel anzuziehen. Wir schlagen Ihren Mitgliedern folgende 

Maßnahmen vor: 

 

1. Die Treuhänderin, TB Treuhand GmbH, Buchholz, ist aufgrund des Treuhandver-

trages und aufgrund gesetzlicher Regelungen umfassend rechenschaftspflichtig. 

Wir wollen Rechenschaft darüber fordern, aus welchem Grund der Umwandlung 

der Anleihen in Aktien zugestimmt wurde. Insbesondere ist von Interesse, welche 

belastbaren Informationen über den Wert der Aktien vorlagen. 

2. Nach Eingang (oder nach Ausbleiben!) dieser Stellungnahme ist zu prüfen, ob der 

TB Treuhand GmbH, Buchholz und ihrem Geschäftsführer, dem Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater Timo Biebert, eine strafbare Untreue - §266 StGB - vorzuwerfen 

ist. Auch die Verantwortlichkeit der anderen Beteiligten wollen wir untersuchen. 

3. Die Anfechtung der Beschlüsse muss geprüft werden.  

4. Die Indizien, die hier für ein Schneeballsystem sprechen, sind zusammen zu tragen 

und der zuständigen Staatsanwaltschaft vorzustellen.  

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Tibet Neusel 

Rechtsanwalt 

(FA f. Steuerrecht) 

 

 


